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Geschäft Nr. 19 

 
 

Parlamentssitzung vom 12. Dezember 2005 

Beantwortung 0519 

Motion SVP betr. Aufhebung der Poller-Lösung an der Landorfstrasse 

 
 
Text der Motion 

Der Gemeinderat wird aufgefordert, die Landorfstrasse für den Verkehr uneingeschränkt frei 
zu geben und auf den Einsatz der Poller gänzlich zu verzichten. 

Begründung 

Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass die Poller-Lösung an der Landorf-
strasse die hoch geschraubten Erwartungen in keiner Weise erfüllt. Im Gegenteil: Das Kon-
fliktpotenzial im Zentrum von Köniz ist dadurch höher geworden, die Schadstoffemissionen gar 
massiv höher: Der Schwerverkehr vom Wangental in die obere Gemeinde und umgekehrt 
muss via Sägemattstrasse oder gar via Neuhauslatz abgewickelt werden, ohne dass auch nur 
einem Verkehrsteilnehmer daraus ein Vorteil erwachsen würde. 

Eingereicht am 22. August 2005 

Ueli Salvisberg, Niklaus Hofer, Daniel Krebs, Stefan Lehmann, Hans Moser, Christian Burren, 
Verena Rohrbach, Lorenz Bussard, Markus Stähli (9) 

Antwort des Gemeinderates 

Im technischen Bericht "Korrektion Köniz-/Schwarzenburgstrasse" vom Mai 2000 des Kantons 
Bern ist unter dem Kapitel 3.2 Zielsetzung u.a. folgender Punkt enthalten: 

Den städtebaulichen und verkehrlichen Funktionen entsprechende sorgfältige Gestaltung des 
Strassenraumes (Strassenraumarchitektur, Abbau von Dominanzen, Schaffung einer Identität 
von Verkehrsanlage und Quartier) 

Es war das gemeinsame Ziel von Gemeinde und Kanton, die Dominanz des Verkehrs im Zent-
rum von Köniz zu Gunsten der Platzgestaltung und damit des Langsamverkehrs und der 
kommerziellen Nutzungen im Perimeter des Bläuackers zu verlagern. Mit dem Projekt im Zent-
rum wurde weiter das Ziel verfolgt, einen barrierefreien Übergang zumindest für Personenwa-
gen zu schaffen. Dabei galt es bei allen Massnahmen die Rahmenbedingungen sowie alle sich 
ergebenden Vor- und Nachteile abzuwägen. Im Wesentlichen musste bezüglich Lan-
dorfstrasse die Frage beantwortet werden, ob der Vorteil des Raumgewinnes auf dem Platz im 
Vergleich mit dem daraus resultierenden Nachteil des Umwegverkehrs für Personenwagen 
(Bläuackergraben) und Lastwagen (Neuhausplatz) gerechtfertigt sei. Alle Gremien, welche 
sich bei der Planung mit dieser Frage befassten, sind zum Schluss gekommen, die Vorteile 
der Platzgestaltung seien höher zu gewichten. Die Verkehrssimulation hat dann ergeben, dass 
die Schwarzenburgstrasse den Verkehr in den Spitzenzeiten nicht verarbeiten kann und eine 
Entlastungslösung gesucht werden muss. Daraus entstand das Konzept des "Ventils", welches 
nur dann eingesetzt werden soll, wenn es die Verkehrssituation erfordert. Die Planung und 
Realisierung der Polleranlage sollte die Umsetzung des neuen Regimes technisch ermögli-
chen. 

Heutige Situation 

Die Erkenntnisse aus der Verkehrssimulation haben sich diesbezüglich in der Praxis vollum-
fänglich bestätigt. In den Verkehrszwischenzeiten genügen die Kapazitäten auf der Schwar-
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zenburgstrasse mit der barrierefreien neuen Verbindung Bläuackergraben - Sägestrasse voll-
auf, um den Verkehr zu bewältigen. Die Landorfstrasse wird in dieser verkehrsfreien Zeit - wie 
beabsichtigt - als Teil des Bläuackerplatzes zur Fussgänger- und Zweiradzone mit allen Vor-
teilen im entsprechenden Perimeter. Selbstverständlich ergibt sich damit auch ein attraktiver 
Vorplatz für Besucherinnen und Besucher des Gemeindehauses. In den Spitzenzeiten über-
nimmt das "Ventil Landorfstrasse" seine vorgesehene Funktion als Entlastung der dem Kanton 
gehörenden Schwarzenburgstrasse. Unbestritten ist, dass dieses Verkehrsregime Umweg-
fahrten über den Bläuackergraben und den Neuhausplatz verursacht. Die Schadstoffkonzent-
rationen sind dadurch aber nicht höher geworden: Im Gegenteil, die Verstetigung des Verkehrs 
wird in diesem Bereich für Entlastung sorgen. Ein Vergleich mit der Seftigenstrasse in Wabern, 
wo Trams statt dieselbetriebene Gelenkautobusse verkehren, lässt vermuten, dass die Gründe 
für die unterschiedliche Schadstoffbelastung eher im ungleichen Traktionseinsatz des öffentli-
chen Verkehrs zu suchen sind. Der etappenweise ab Sommer 2006 vorgesehene Einsatz von 
Biogasbussen durch BERNMOBIL dürfte in diesem Bereich auf der Schwarzenburgstrasse 
Entlastungen bringen. 

Abhängigkeiten vom Kanton 

Wie aus der Beilage (Stellungnahme Kanton vom 16. September 2005 zur vorliegenden Mo-
tion) ersichtlich, ist das Verkehrsregime mit der Ventillösung Bestandteil der kantonalen Plan-
genehmigung. Die Polleranlage ist heute im Besitz des Kantons und müsste mit entspre-
chenden Kostenfolgen von der Gemeinde übernommen werden. Ebenfalls stellt der Kanton 
seinen Beitrag an die Neukonzeption der Sägestrasse zur Diskussion. Dabei geht es um fol-
gende Gesamtkosten, über welche neu verhandelt werden müsste: 

• Fr. 915'000.00 für den Ausbau des Knotens Sägestrasse 
• Fr. 300'000.00 für die Polleranlage. 

Gefordert wird im Schreiben des Kantons weiter eine Studie mit einer hinreichenden Begrün-
dung. Danach müsste die uneingeschränkte Öffnung verfügt und mit Rechtsmittelbelehrung 
publiziert werden. 

Fazit 

Es ist legitim, die Ventillösung an der Landorfstrasse zu hinterfragen. Die Zielsetzungen einer 
grosszügigen Platzgestaltung zu Gunsten des Langsamverkehrs und der kommerziellen Nut-
zungen im Zentrum wurden vollumfänglich erreicht. Bis anhin sind keine Verkehrsstaus ent-
standen, welche eine dauernde Öffnung der Landorfstrasse bedingt hätten. Die Simulationser-
gebnisse stimmen in diesem Bereich mit der Realität überein. Dank der grossen Flexibilität des 
Systems besteht die Möglichkeit, je nach Verkehrsaufkommen oder Ereignis rasch auf geän-
derte Verhältnisse zu reagieren. Gute Argumente, welche in einer Studie offensichtliche Ver-
besserungen der Verkehrssituation im Zentrum aufzeigen würden, sind aus der Gesamtbe-
trachtung heraus kaum auszumachen. Hinzu kommt, dass die Gemeinde einen noch zu aus-
zuhandelnden Betrag in unbekannter Grössenordnung an den Kanton überweisen müsste. Auf 
Grund dieser Gesamtsicht geht der Gemeinderat davon aus, dass die Forderung nach der 
Aufhebung der Pollerlösung an der Landorfstrasse in einem für die Gemeinde unguten Kosten 
/ Nutzenverhältnis steht. Er unterbreitet dem Parlament folgenden 

Antrag 

Ablehnung der Motion. 

Köniz, 9. November 2005 Der Gemeinderat 

 

Beilage:  

Stellungnahme Oberingenieurkreis II Tiefbauamt des Kantons Bern vom 16. September 2005 






